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Stadt Staßfurt Abwägung öffentlicher und privater Belange 

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 33/96 gemäß §§ 3 und 4 BauGB i.V. m. § 1 (7) BauGB sowie 

„Löderburger Straße“ Abstimmung mit Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales LSA   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1  Ministerium für Infrastruktur und Digitales LSA   

  Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Ministerium für Infrastruktur und Digitales feststellt, dass 
es sich bei der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes nicht um eine raumbedeutsame Pla-
nung handelt und demzufolge keine landesplanerische Abstimmung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2  Landesverwaltungsamt   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Die Stellungnahme ist in der vorliegenden Abwägung einge-
stellt (näheres siehe TöB-Nr. 1). 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
   

zu 1.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Landesentwicklungsbehörde eine städtebauli-
che Erforderlichkeit der Planung anerkennt. 
 

zu 2.) Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes beinhaltet die Herausnahme einer Mischge-
bietsfläche (ehemals MI3), die Herausnahme einer Fläche für Gemeinbedarf sowie die Verkleinerung 
der Mischgebietsfläche im Südosten (ehemals MI2). Wie bereits in der Begründung ausgeführt, ist 
aufgrund der Rechtskraft des Bebauungsplans davon auszugehen, dass der Ursprungs-
Bebauungsplan seinerzeit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde.  

Zwar ist ein Austausch der grundlegenden Baugebietskategorien Wohnbaufläche, gemischte Bauflä-
che und gewerbliche Baufläche grundsätzlich nicht mit dem Entwicklungsgebot vereinbar. Das Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB gewährt der Gemeinde aber auch in der räumlichen 
Abgrenzung einen Spielraum, der je nach den örtlichen Gegebenheiten etwa durch Umplanung be-
nachbarter Flächen ausgefüllt werden kann (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26.02.1999 -4 CN 
6/98 Rn. 70). Vorliegend geht es um eine derartige Umplanung benachbarter Flächen, da die im 
Flächennutzungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche nur in dem Randbereich zur ‚Löderburger 
Straße‘ als Mischgebiet ausgewiesen werden soll. 

Entscheidend für den Spielraum ist die Größenordnung, in der der Bebauungsplan vom Flächennut-
zungsplan abweicht. Dabei kommt es je nach den Umständen des Einzelfalles darauf an, in welchem 
Verhältnis die Größe eines geplanten Baugebietes zur Größe des gesamten Gemeindegebietes oder 
eines Ortsteils steht (Bundesverwaltungsgericht a.a.O.; VGH München, Urteil vom 08.05.1981 -1 II 
78). Entscheidend ist dabei nicht die Größe des abweichenden Gebietes im Bebauungsplan, vielmehr 
kommt es auf das Verhältnis aus Sicht des Flächennutzungsplanes an (Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 26.01.1979 -IV C 65.76 Rn. 26). 

Nach diesen Grundsätzen ist die vorliegende Abweichung des Mischgebietes auf lediglich zwei 
Grundstücken im Randbereich mit einer Größe von ca. 0,8 ha² gegenüber der Größe der gesamten 
gewerblichen Baufläche im Flächennutzungsplan deutlich untergeordnet. Es handelt sich nur um eine 
Randfläche, die einen geringen Anteil des Gesamtgebietes ausmacht.  

Ein weiteres Kriterium neben dem Verhältnis der Größenordnung ist, dass der Flächennutzungsplan 
stärker als der Bebauungsplan auf Prognosen aufgebaut ist und damit einen geringeren Grad der 
Verlässlichkeit bezüglich der tatsächlichen Gestaltung aufweist; aus der Grobmaschigkeit der Planung 
erfolgt eine geringere Schärfe. Der Begriff Entwickeln umfasst ebenfalls die Möglichkeit innerhalb des 
durch den FNP vorgegebenen Rahmens eigenständig zu planen bzw. im begrenzten Umfang von den 
Darstellungen abzuweichen, insofern an der Grundkonzeption des FNP festgehalten wird (Fi-
ckert/Fieseler, § 1 Rn. 70.1). Inwieweit sich eine Abweichung an den Grundsatz des Entwickelns hält, 
richtet sich in erster Linie auch an qualitative Kriterien, insbesondere die Bedeutung der betreffenden 
Darstellungen nach ihrer Funktion und Wertigkeit im städtebaulichen Gefüge 
(Ernst/Zinkhahn/Bielenberg, § 11 Rn. 10). 

Insgesamt steht die Änderung der Grundkonzeption des FNP nicht entgegen. Nördlich der ‚Löderbur-
ger Straße‘ werden Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen in unmittelbarer Nachbarschaft 
zueinander dargestellt. Um einen geeigneten Übergang dieser beiden Baugebiete mit unterschiedli-
chen Schutzstatus herzustellen, ist es städtebaulich erforderlich im Rahmen der konkretisierten Pla-
nung entweder eingeschränkte Gewerbegebiete oder Mischgebiete auszuweisen. 

Somit erfolgte in den Gebieten, in denen noch keine Nutzungen vorhanden bzw. keine lärmintensiven 
Gewerbe ansässig sind, die Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbegebietes in denen lediglich 
die Ansiedlung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe zulässig ist. Das ehemals ausgewiesene 
MI2 mit Wohnnutzungen im Bestand weist damit einen Mischgebietscharakter auf und in Verbindung   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
  

der Nähe zum Wohngebiet ist diese Festsetzung ebenfalls städtebaulich sinnvoll. 

Die Festsetzung von eingeschränkten Gewerbegebieten sowie eines Mischgebietes im südöstlichen 
Geltungsbereich, soll eine Übergangszone zwischen unterschiedlichen Nutzungsarten schaffen, um 
insbesondere der Immissionssituation Rechnung zu tragen (Ernst/Zinkhahn/Bielenberg, § 11 Rn. 11). 

Mit der Herausnahme bzw. Verkleinerung der vorgenannten Baugebiete wird somit der Grundkonzep-
tion des Flächennutzungsplanes entsprochen. Im Vergleich zum Ursprungs-Bebauungsplanes stimmt 
die 1. Änderung somit noch eindeutiger mit dieser Grundkonzeption überein. 

Die Stadt geht davon aus, dass sich die Ausweisung eines Mischgebietes aus der im Flächennut-
zungsplan dargestellten gewerblichen Baufläche noch im Rahmen des Spielraums des Entwickelns 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB hält. Die Mischgebietsfläche nimmt mit zwei größeren Baugrundstü-
cken nur einen sehr geringen Teil der gewerblichen Baufläche ein. Eine spätere Anpassung des Flä-
chennutzungsplanes durch Darstellung einer gemischten Baufläche für diesen Bereich ist dadurch im 
Übrigen nicht ausgeschlossen. 

Die zuvor aufgeführte Erläuterung wird in die Begründung Teil I Pkt. 3.3 „Flächennutzungspla-
nung“ entsprechend eingefügt. 

 
zu 3.) Kenntnisnahme. 
 
zu 4.) Die Planzeichnung ist eingenordet. Der Nordpfeil befindet sich im Planstempel. Es wird dem 
Hinweis gefolgt und ein Nordpfeil zusätzlich in die Planzeichnung eingefügt. 
 
zu 5.) Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und die Rechtsgrundlage für die Planzei-
chenerklärung wird ergänzt. 
 
zu 6.) Die Rechtsgrundlage für die verwendeten Planzeichen sind in der Planzeichnung bereits enthal-
ten. 
 
zu 7.) Der nebenstehende Hinweis zur Nummerierung der Überschriften in der Planzeichener-
klärung wird gefolgt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 LK Anhalt-Bitterfeld   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und das Planzeichen Nr. 8 der Anlage zur PlanZV zu 
den vorhandenen Versorgungsanlagen wird farbig abgesetzt und über die Straßenflächen 
gelegt. 

 
 
 
Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte vermaßt. Es 
werden zudem die Angaben zur maximalen Breite für die Geh- und Fahrrechte festgesetzt. Für 
die Leitungsrechte wird festgesetzt, dass die Angaben zu den einzuhaltenden Abständen bei 
den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen sind. 
 

Dem nebenstehenden Hinweis wird nicht gefolgt, die bestehenden Anlagen sind Bestandteil der Plan-
unterlage und selbsterklärend bzw. für die vorliegende Planung nicht relevant.  
 

 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
 
 

Der vorliegende Bebauungsplan stellt die Rechtsgrundlage für die künftige bauliche Nutzung dar. Es 
wird jedoch nicht dem Hinweis gefolgt, den Bestandsschutz der vorhandenen Photovoltaikanlagen 
festzusetzen. Der Bestandschutz existiert nicht auf Grundlage des rechtskräftigen Bauleitplanes, 
sondern auf Grundlage einer gültigen Baugenehmigung. 
Aufgrund des Ausschlusses von Photovoltaikanlagen, ist eine erneute „Neuausweisung“ von Photo-
voltaikanlagen nach dem Rückbau selbstredend nicht mehr zulässig.  
 
 

Es wird dem nebenstehenden Hinweis gefolgt und eine allgemeine Festsetzung zum Aus-
schluss von Photovoltaikanlagen für alle Baugebiete formuliert bzw. festgesetzt. Die Grundzüge 
der Planung werden durch diese Änderung der Festsetzung nicht berührt und die Änderung bzw. 
Ergänzung bewirkt keinen Anlass zur erneuten Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB. Es handelt sich 
lediglich um eine Klarstellung, da Freiflächen-Photovoltaikanlagen ohnehin aufgrund der raumordneri-
schen Festlegungen in diesem Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 
ausgeschlossen sind. 
 

Es wird dem nebenstehenden Hinweis gefolgt und eine allgemeine Festsetzung zum Aus-
schluss von Photovoltaikanlagen für alle Baugebiete formuliert bzw. festgesetzt. Es wird jedoch 
nicht dem Hinweis gefolgt, den Bestandsschutz der vorhandenen Photovoltaikanlagen festzusetzen. 
Der Bestandschutz existiert nicht auf Grundlage des rechtskräftigen Bauleitplanes, sondern auf 
Grundlage einer gültigen Baugenehmigung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
   

 
 
 

 
 
 
 
Die private Grünfläche in der Planzeichnung ist eindeutig gekennzeichnet. 
Die Flurstücksbezeichnungen wurden zwischenzeitlich jedoch geändert. Bei der privaten Grünfläche 
bzw. der grünordnerischen Festsetzung handelt es sich um die Flurstücke 1797 tlw., 1798, 1811, 
1812, 1813 tlw. Die Flurstücke der Festsetzung wurden auf der Planzeichnung entsprechend 
korrigiert. 
 

Die Verfahrensvermerke wurden in der Planzeichnung ergänzt. 
 
 

Die nebenstehenden Hinweise zu den anzugebenen Rechtsvorschriften werden in der Präam-
bel der Planzeichnung eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rechtsgrundlagen im Pkt. 2.2 „Bestehende Rechtsverhältnisse“ der Begründung Teil I 
wurden geprüft und entsprechend aktualisiert. 
 

Die nebenstehenden Korrekturen zu den Flurstücksnummern werden in der Begründung vor-
genommen. 
 
 
 

Inwieweit die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung die Grenzen des Entwickelns überschrei-
ten wurden in der Abwägung auf S. 5 ausführlich erläutert. 

Die dort aufgeführte Erläuterung wird in die Begründung Teil I Pkt. 3.3 „Flächennutzungspla-
nung“ entsprechend eingefügt. 
 

Lagerplätze werden wie im Ursprungs-Bebauungsplan auch weiterhin im GEe1 und GEe4 ausge-
schlossen. Die Begründung hierfür ist, dass im GEe1 unmittelbar Wohnnutzungen angrenzen. Ein 
Ausschluss von Lagerplätzen, auf denen mit Radladern o. ä. gefahren wird, ist immissionsschutzrecht-
lich nicht konfliktfrei und löst bodenrechtliche Spannungen in Beachtung des Gebotes der Rücksicht-
nahme aus und war demnach hier auch weiterhin auszuschließen. Das GEe4 weist zudem bereits 
Bebauung auf und bietet für derartig flächenintensive Nutzungen keinen Platz. Darüber hinaus soll 
aufgrund der Lage an der ‚Löderburger Straße‘ diese Art der Nutzung weiterhin ausgeschlossen wer-
den. Die zuvor aufgeführte Erörterung wird in der Begründung Teil I Pkt. 5.1 „Art der baulichen 
Nutzung“ ebenfalls ergänzt.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
   

 
Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und die Festsetzungen zu den Werbeanlagen unter 
TF 2.2 wird künftig unter Punkt III Örtliche Bauvorschriften aufgeführt. 

 
Dem nebenstehenden Hinweis wird gefolgt und die Flächenbilanz wird entsprechend überar-
beitet. 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehenden redaktionellen Anmerkungen wurden in der Begründung entsprechend 
korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Einarbeitung der Aussagen zum geförderten Breit-
bandausbau in die Entwurfsunterlagen, die Belange der Telekommunikation hinreichend berücksich-
tigt wurden. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Einarbeitung der Hinweise des Landesamtes für 
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt in die Entwurfsunterlagen, die bergbaulichen Belange 
hinreichend beachtet wurden. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus naturschutzrechtlicher Sicht von Seiten der unteren Natur-
schutzbehörde keine Einwände gegen die Änderung des in Rede stehenden Bebauungsplanes beste-
hen. 
 

 
 
 

Kenntnisnahme. 
 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes beinhaltet die Herausnahme einer Mischgebietsflä-
che (ehemals MI3), die Herausnahme einer Fläche für den Gemeinbedarf sowie die Verkleinerung der 
Mischgebietsfläche im Südosten (ehemals MI2). Die Wohnbebauung innerhalb des ehemaligen MI2 
und nahe dem östlich angrenzenden Wohngebiet, existieren seit mehreren Jahrzehenten parallel mit 
den ansässigen Gewerbebetrieben. 

Im Norden und Westen/westlich der ‚Nordstraße‘ wurden zudem die im Ursprungs-Bebauungsplan 
festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete übernommen. Es erfolgt insgesamt eine Abstufung 
der Baugebiete vom Nordwesten nach Südosten und damit eine Verringerung der Emissionen am Ort 
der Entstehung bzw. Immissionen auf die schutzbedürftige Nutzung selbst.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
  

zu 1.) Diese Festsetzung ist auch aufgrund der östlich gelegenen Wohnbebauung städtebaulich sinn-
voll. 

Im Norden und Westen/westlich der ‚Nordstraße‘ wurden zudem die im Ursprungs-Bebauungsplan 
festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete übernommen. Es erfolgt insgesamt eine Abstufung 
der Baugebiete vom Nordwesten nach Südosten und damit eine Verringerung der Emissionen am Ort 
der Entstehung bzw. Immissionen auf die schutzbedürftige Nutzung selbst. Diese Festsetzung ist 
auch aufgrund der östlich gelegenen Wohnbebauung städtebaulich sinnvoll. 

Es geht nicht um die erstmalige Ausweisung gewerblicher oder industrieller Nutzung in der Nachbar-
schaft von Wohnbebauung, sondern die 1. Änderung eines seit Jahrzehnten bestehenden Bebau-
ungsplanes gleicher Festsetzung. Die für das Lärmschutzgutachten entscheidende Frage der mögli-
chen tatsächlichen Ausnutzung der im Bebauungsplan festgesetzten Baurechte ist durch den vorhan-
denen und genehmigten Bestand eigentlich bereits zugunsten des Urpsrungs-Bebauungsplanes 
entschieden. 

Vom grundlegenden Ansatz her ist die hier vorgesehene Gliederung durch den Ausschluss bestimm-
ter Arten von Nutzungen im Gewerbegebiet und Industriegebiet auf Grundlage von § 1 Abs. 5 BauN-
VO von der Gliederung durch Emissionskontingente nach den Eigenschaften der Betriebe und Anla-
gen auf Grundlage von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO zu trennen. Diese unterschiedlichen Festset-
zungstechniken zur Lösung eines Immissionskonfliktes zwischen Gewerbe und Wohnen hat das 
Bundesverwaltungsgericht aktuell bestätigt (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 29.06.2021 - 4 CN 
8.19 Rn. 13). Daraus folgt, dass die Lösung des vorliegenden Immissionskonfliktes durch die Festset-
zung eingeschränkter Gewerbegebiete auf Grundlage von § 1 Abs. 5 BauNVO ausreichen kann, ohne 
dass Emissionskontingente auf Grundlage von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO festgesetzt werden 
müssen. 

Die im bisherigen Bebauungsplan vorhandene und in der 1. Änderung übernommene Festsetzung von 
Industriegebieten im Nordwesten des Plangebietes ist zulässig, weil diese Bereiche am weitesten von 
der südöstlich liegenden Wohnbebauung entfernt sind. 

Die vorgesehene Festsetzung eingeschränkter Gewerbegebiete, in denen durch textliche Festsetzung 
nur nicht wesentlich störende Gewerbegebiete, mithin mischgebietstypische Betriebe, zulässig sind, 
ist in der Rechtsprechung für den Übergang zwischen Gewerbegebieten und allgemeinen Wohngebie-
ten anerkannt. Da in einem Mischgebiet generell Wohnen zum Grundtypus gehört (§ 6 Abs. 1 BauN-
VO), können nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe nicht unverträglich gegenüber angrenzen-
dem Wohnen sein. 

Ob die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten überhaupt tatsächlich zulässigerweise aus-
genutzt werden kann, könnte dann nicht der Fall sein, wenn diese Betriebe unter Beachtung der Im-
missionsrichtwerte für die südwestlich angrenzende Wohnbebauung überhaupt nicht genehmigt wer-
den könnten. 

Dabei ist grundsätzlich der Schutzanspruch dieser Wohnbebauung festzulegen. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um eine klassische Gemengelage, die durch die jahrzehntelange und flächenmäßig 
große industrielle Nutzung geprägt ist. In diesem Sinne kann nicht von einem Schutzstatus eines 
Wohngebietes ausgegangen werden. 

Eine gutachterliche Untersuchung ist in diesem Fall nicht erforderlich. Es geht nicht um die erstmalige 
Ausweisung gewerblicher oder industrieller Nutzung in der Nachbarschaft von Wohnbebauung, son-
dern die 1. Änderung eines seit Jahrzehnten bestehenden Bebauungsplanes gleicher Festsetzung.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
  

Die für das Lärmschutzgutachten entscheidende Frage der möglichen tatsächlichen Ausnutzung der 
im Bebauungsplan festgesetzten Baurechte ist durch den vorhandenen und genehmigten Bestand 
eigentlich bereits zugunsten des Ursprungs-Bebauungsplanes entschieden. 

Darüber hinaus bleiben die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes erhalten und die immis-
sionsrechtliche Situation wird aufgrund der Herausnahme bzw. Verkleinerung einer Mischgebietsflä-
che, der Herausnahme einer Fläche für den Gemeinbedarf und durch die Einschränkung des Gewer-
begebietes GEe 1 (nur Betriebe zulässig, die das Wohnen nicht stören) verbessert. 

zu 2.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Fachdienstes Ordnung und Straßenver-
kehr grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 
 
zu 3.) Eine „Straßenumgestaltung“ bzw. Verkehrsplanung ist nicht Inhalt der vorliegenden Planung. 
Der Bebauungsplan wurde lediglich an den Bestand angepasst. 
 
zu 4.) Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
zu 5.) Der nebenstehende Hinweis, der bereits Bestandteil der Begründung Teil I Pkt. 6.2 
„Kampfmittel“ ist, wird entsprechend überarbeitet. 



1. Änderung Bebauungsplan Nr. 33/96 „Löderburger Straße“ der Stadt Staßfurt – Abwägungsprotokoll 12 von 18 

 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31

   

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Salzlandkreis   
   

 
Die nebenstehend aufgeführten Hinweise sind bereits in der Begründung Teil I Pkt. 6.2 „Kampfmittel“ 
enthalten. 
Eine Prüfung der betroffenen Flächen bei der Polizeiinspektion wird im Rahmen der Änderung des 
Bebauungsplanes nicht erforderlich bzw. durchgeführt, sondern auf das nachträgliche Anlagenge-
nehmigungsverfahren verlagert. 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der unteren Abfallbehörde, unteren Bodenschutz-
behörde, untere Wasserbehörde, untere Bauaufsichtsbehörde, Fachdienst Brand-, Katastrophen-
schutz und Rettungsdienst sowie Fachbereich Gesundheit keine Bedenken gegen die Planung geäu-
ßert werden. 
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3 Salzlandkreis   
   

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Änderung Bebauungsplan Nr. 33/96 „Löderburger Straße“ der Stadt Staßfurt – Abwägungsprotokoll 14 von 18 

 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31

   

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

4 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Landesamtes für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt keine Einwände gegen die genannte Planung bestehen, da die Belange, die dem Arbeits-
schutzrecht entgegenstehen, nicht bekannt sind. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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4 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt   
   

 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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5 Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich des Bauleitverfahrens von Seiten des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ keine Bedenken bestehen. 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wurde aufgrund der angrenzenden Nutzung an den Bestand ange-
passt bzw. aus städtebaulichen Gründen geändert. Die hiermit einhergehenden geänderten Bei-
tragsermessungen werden zur Kenntnis genommen. 
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6 Erdgas Mittelsachsen GmbH   

   
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Stellungnahme der Erdgas Mittelsachsen GmbH vom 27.10.2021 wurde bereits 
bei der Erarbeitung der Entwurfsunterlagen berücksichtigt. Die Aussage über die vorhandenen Ver-
sorgungsanlagen und die Hinweise zum Umgang sind Bestandteil der Begründung Pkt. 6.6 „Versor-
gungsanlagen“. 
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23 GDMcom   
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Öffentlichkeit  Abwägungsvorschlag 

1 Unternehmer   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der nebenstehenden Anmerkung wird entsprochen, indem das Mindestmaß der Geschossigkeit ent-
fällt und das Höchstmaß unverändert bleibt. Diese Änderung berührt nicht die Grundzüge der Pla-
nung. 
 

 
Der nebenstehenden Anmerkung wird nicht gefolgt. Der Bauteppich orientiert sich vorrangig an der 
Bebauung entlang der ‚Löderburger Straße‘. Des Weiteren soll der Einmündungsbereich Knappenweg 
in die Löderburger Straße aus Verkehrssicherheitsgründen von einer Bebauung freigehalten werden.  
 

Kenntnisnahme. 

 

 


